
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Regierungsratsbeschluss vom 15. Oktober 2013   

 

P130287 Ratschlag betreffend Totalrevision des Gesetzes über die Basler 
Kantonalbank vom 30. Juni 1994 

P125019 Motion David Wüest-Rudin und Konsorten betreffend Änderung des 
Gesetzes über die Basler Kantonalbank zur Anpassung an die regierungs-
rätlichen Richtlinien zur Public Corporate Governance 

P125014 Anzug Aeneas Wanner und Konsorten betreffend Eigentümerstrategie für 
die Basler Kantonalbank 

P125018 Anzug Kerstin Wenk und Konsorten betreffend Änderungen des Basler 
Kantonalbankgesetzes bezüglich einer Klärung der Verantwortlichkeiten und 
Kompetenzen 

P125077 Schriftliche Anfrage Dieter Werthemann betreffend der Frage, warum der 
Kanton Basel-Stadt die Basler Kantonalbank braucht 
 

 
://: 1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf 

an den Grossen Rat. 

 
Begründung 

Der Regierungsrat hat den Entwurf für eine Totalrevision des Gesetzes 
über die Basler Kantonalbank (BKB) an den Grossen Rat weitergelei-
tet. Der Regierungsrat will mit der Revision die Verantwortlichkeiten 
klären und die Corporate Governance verbessern. Der im geltenden 
Recht bestehenden Vermischung der Kompetenzen zwischen dem 
Grossen Rat und dem Regierungsrat soll entgegengewirkt werden. 
Aufgrund des Widerstands der politischen Parteien in der Vernehmlas-
sung verzichtet der Regierungsrat entgegen der Richtlinien zur Public 
Corporate Governance (PCG) auf das alleinige Wahlrecht des Bank-
rats. Als Kompromiss schlägt er vor, dass der Regierungsrat die Mit-
glieder des Bankrats aussucht und der Grosse Rat auf den gebunde-
nen Vorschlag des Regierungsrats den Bankrat wählt. Der Grosse Rat 
übernimmt daneben verfassungsgemäss die Oberaufsicht. Der Regie-
rungsrat hält an der Verkleinerung und Entpolitisierung des Bankrats in  
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Übereinstimmung mit den Richtlinien auch nach der Vernehmlassung 
fest. Mitglieder des Grossen Rates und des Regierungsrates sollen 
nicht mehr in den Bankrat wählbar sein. 
 

 

                                                                                            
 
 


